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Die Weiterentwicklung der Europäischen Gemeinschaft berührt in verschiedener
Hinsicht auch ihre Außenbeziehungen:
— Gewicht — und Verantwortung — der EG in internationalen Gremien nehmen

zu, während die Bedeutung der nationalen Handelsdiplomatie schwindet.
Die "handelspolitische Identität" der Gemeinschaft wird weiter "konsolidiert",
so wie es im Weißbuch der Europäischen Kommission zur Vollendung des EG-
Binnenmarktes mit dem Ziel gefordert wird, "damit anderen Handelspartnern
nicht die Vorteile des größeren Gemeinschaftsmarktes geboten werden, ohne
daß sie selbst Zugeständnisse machen".

— Aus allen Himmelsrichtungen werden Beitrittswünsche an die Gemeinschaft
herangetragen oder vertiefte Beziehungen angestrebt.

— Investoren aus aller Welt, namentlich aus Übersee, engagieren sich verstärkt in
der EG und ersetzen Handelsströme durch lokale Produktion.

— Einige Bestimmungen des Unionsvertrages von Maastricht betreffen unmittel-
bar die Außenbeziehungen, so das Kapitel über Industriepolitik (Art. 130 des
geänderten EWG-Vertrages) und die Beibehaltung von Art. 115 EWGV, der
die Errichtung innergemeinschaftlicher Barrieren bei unterschiedlicher Han-
delspolitik der Mitgliedstaaten ermöglicht und mit dem Wegfall der internen
Grenzkontrollen eigentlich ersatzlos gestrichen werden sollte.

Der (West-)Europäische Wirtschaftsraum

Innerhalb Europas beherrschten 1991 die Verhandlungen der EG mit der EFTA
(European Free Trade Association) über die Bildung eines Europäischen Wirt-
schaftsraumes (EWR) sowie mit Polen, Ungarn und der CSFR über die Assoziie-
rung dieser Länder die außenwirtschaftlichen Schlagzeilen. Die EWR-Verhand-
lungen wurden im Oktober des Jahres zunächst erfolgreich abgeschlossen. Der
Europäische Gerichtshof (EuGH) stellte jedoch zwei Monate später das Verhand-
lungsergebnis wieder in Frage; durch das geplante unabhängige EWR-Gericht, so
der EuGH in einem von der EG-Kommission gemäß Art. 228 des EWG-Vertrages
angeforderten Gutachten vom 14. Dezember 1991, werde zweierlei Recht geschaf-
fen und damit die Rechtseinheit in der Gemeinschaft durchbrochen. Zwei weitere
Monate intensiver Nachverhandlungen waren notwendig, um das Hindernis aus
dem Weg zu räumen: im Februar 1992 wurde ein Kompromiß gefunden, mit dem
auch der EuGH einverstanden war, denn die verbindliche Auslegung aller beste-
henden und zukünftigen EG-Vorschriften, die von den EFTA-Staaten übernom-
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men werden, soll allein den Luxemburger Richtern obliegen; Streitfälle sollen von
einem Gemischten EWR-Ausschuß beigelegt werden, dessen Entscheidungen aber
nicht im Widerspruch zur Rechtsprechung des EuGH stehen dürfen1. Nachdem
auch in der leidigen Frage des Alpentransits Einigung erzielt war — Österreich
will in Zukunft 1,26 Mio. Transitfahrten pro Jahr für Lastwagen aus der EG
genehmigen —, konnte der EWR-Vertrag schließlich am 2. Mai 1992 in Porto von
den Außenministern der 19 beteiligten Länder unterzeichnet werden2.

Trotz aller Schönheitsfehler, zu denen auch Einschränkungen der Dienst-
leistungs- und Niederlassungsfreiheit zählen, bildet der EWR-Vertrag sicherlich
einen Markstein auf dem Wege der wirtschaftlichen Einigung Westeuropas3.

Wenn er verwirklicht sein wird, werden Österreich, Schweden und Finnland
der angestrebten Vollmitgliedschaft in der EG faktisch ein großes Stück näherge-
rückt und der Weg für den Beitritt weiterer EFTA-Mitglieder geebnet sein. Mit
dem Gesuch Norwegens wird im Herbst 1992 gerechnet, und auch die Schweiz
dürfte letztlich die Vollmitgliedschaft dem EWR-Status vorziehen. Den Willen
hierzu hat die Berner Bundesregierung bereits im Mai des Jahres bekundet4,
verschafft doch der EWR-Vertrag ihr nur ein Mitsprache-, aber kein Mitent-
scheidungsrecht bei den EWR-relevanten EG-Regelungen; wer mitentscheiden
will, muß Mitglied werden — in diesem Punkte waren die EG-Unterhändler
unerbittlich. Auch ein "Gruppenbeitritt" aller EFTA-Mitglieder (einschließlich
Islands und Liechtensteins) wird nicht mehr ausgeschlossen5.

Gratwanderung gen Osten

Mitglied in der EG wollen auch Polen, Ungarn und die CSFR werden. In der
Präambel zu den am 16. Dezember 1991 unterzeichneten Assoziierungsabkommen
("Europa-Abkommen") wird diesen Ländern die Option eines späteren Beitritts
in Aussicht gestellt. Der Weg von der Assoziierung zur Vollmitgliedschaft ist
jedoch noch weit, zumal die Beitrittshürden durch den Unionsvertrag von
Maastricht noch beträchtlich erhöht werden. Nur wenige Länder dürften bereit
und in der Lage sein, die mit der Union verbundenen politischen, wirtschaftlichen
und rechtlichen Verpflichtungen innerhalb relativ kurzer Zeit zu erfüllen. Die
drei mitteleuropäischen Länder werden an der Europäischen Union sinnvollerwei-
se wohl erst dann teilnehmen können, wenn sie den Übergang von der Plan- zur
Marktwirtschaft vollständig bewältigt und ein "vergleichbares" Niveau der wirt-
schaftlichen Entwicklung erreicht haben6. Hierzu können die Europa-Abkommen
einen bedeutenden Beitrag leisten.

Handelspolitisch beinhalten sie eine Freihandelszone für gewerbliche Erzeug-
nisse, die stufenweise und asymmetrisch innerhalb von zehn Jahren verwirklicht
werden soll. Mit Inkrafttreten der Abkommen werden in der EG die Zölle und
mengenmäßigen Beschränkungen für die meisten aus Polen, Ungarn und der
CSFR importierten Industrieprodukte sofort aufgehoben. Für eine Reihe von
Erzeugnissen, bei denen die drei Länder über deutliche Wettbewerbsvorteile
verfügen, sind jedoch Sonderregelungen vorgesehen. So werden insbesondere
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Beschränkungen der Textileinfuhr noch mindestens fünf Jahre bestehenbleiben,
und auch der deutsche — und spanische — Kohlebergbau braucht vorerst die
Konkurrenz der mitteleuropäischen Zechen nicht zu fürchten. Insgesamt sollen
die Zölle und Mengenbeschränkungen der EG im gewerblichen Bereich in späte-
stens sechs Jahren beseitigt sein. Die östlichen Assoziationspartner haben hierfür
ihrerseits bis zu zehn Jahre Zeit; bei einigen Produkten soll der Abbau der Han-
delsschranken dort erst im Jahre 1995 beginnen.

Seitens der EG gestaltete sich erwartungsgemäß die Öffnung der Agrarmärkte
besonders schwierig, da bei zahlreichen für die mitteleuropäischen Handelspart-
ner interessanten Agrarprodukten wie Rind- und Schweinefleisch, Getreide und
Milchprodukten, die Erzeugung in der Gemeinschaft den Verbrauch übersteigt
und zusätzliche Einfuhren daher die Kosten der EG-Agrarpolitik weiter erhöhen
sowie Konflikte mit anderen Ländern zu verschärfen drohen. Die Gemeinschaft
war deshalb nur zu einer bescheidenen Öffnung ihrer Agrarmärkte bereit; die
angebotenen Senkungen von Zoll- und Abschöpfungssätzen, Plafondserhöhungen
und Einfuhrzuwachsraten stehen in keinem Verhältnis zum Exportpotential der
Assoziationspartner bei landwirtschaftlichen Grund- und Verarbeitungserzeugnis-
sen.

Assoziierungsabkommen will die Gemeinschaft auch mit Bulgarien und Rumä-
nien schließen; entsprechende Sondierungen fanden gegen Jahresende 1991 statt.
Mit Albanien und den Baltenrepubliken hat die EG Handels- und Kooperations-
abkommen vereinbart; sie wurden am 11. Mai 1992 unterzeichnet und sehen unter
anderem vor, daß die Gemeinschaft alle diskriminierenden Importquoten gegen-
über den vier Ländern beseitigt, die sich ihrerseits verpflichten, Einfuhren aus der
EG nicht durch Lizensierung und Devisenkontrollen zu behindern7. Gegenüber
den Mitgliedern der am 21. Dezember 1991 in Alma Ata gegründeten Gemein-
schaft Unabhängiger Staaten (GUS) konzentrieren sich die Aktivitäten derweil
auf finanzielle und technische Unterstützung sowie humanitäre Hilfe. Auch hier
ist aber auf Dauer der freie Zugang wettbewerbsfähiger Produkte zu den west-
lichen Märkten essentiell.

Insgesamt ist der Handel der EG mit den östlichen Ländern im vergangenen
Jahr weiter expandiert — mit erhöhtem Überschuß für die östliche Seite8 ,
obwohl der wirtschaftliche Einbruch in der krisengeschüttelten Region anhielt:
der Rückgang der realen Wirtschaftsleistung reichte 1991 von 7% in Ungarn bis
zu 20% in Bulgarien9, wobei insgesamt zwei Drittel der Schrumpfung auf den
Zusammenbruch des Handels innerhalb der Region zurückgeführt werden10.
Durch eine großzügige Öffnung ihrer Märkte — ohne kleinliche "Quotenfeilsche-
rei" , in Verbindung mit gezielter technischer Hilfe beim Systemwandel, könnte
die Gemeinschaft ihren Stabilisierungsbeitrag wesentlich verstärken. Dabei geht
es nicht allein "um ein Mehr oder Weniger an Wachstum und Inflation, sondern
um die Sicherung des politisch-ökonomischen Reformprozesses schlechthin"11. Auf
dem Spiele stehen die Grundbedingungen für Demokratie und Marktwirtschaft,
deren Erfüllung der Europäische Rat wiederum im April 1990 zur Voraussetzung
für eine Assoziierung erklärt hat — zweifellos eine schwierige Gratwanderung.
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Mit der Neugestaltung der Beziehungen zu den östlichen Staaten ist auch
Bewegung in das Verhältnis der EG zu den Mittelmeerländern gekommen. Das
"Mosaik" dieser Beziehungen soll durch "Partnerschaftsverträge" mit den west-
arabischen Staaten des Maghreb (Marokko, Algerien, Tunesien; Libyen bleibt aus
politischen Gründen ausgeklammert und Mauretanien, weil es zu den AKP-
Staaten zählt) "angereichert" werden, während Malta, Zypern und die Türkei wie
Polen, Ungarn und die CSFR der Gemeinschaft beitreten wollen. Die Partner-
schaftsverträge sollen an die Stelle der bestehenden Handels- und Kooperations-
abkommen treten, zu einer "offenen Wirtschaftszone" führen sowie einen perma-
nenten und detaillierten politischen Dialog herstellen12.

Während die Gemeinschaft sich einerseits gegenüber ihren Nachbarn öffnet, ist
andererseits die Gefahr nicht von der Hand zu weisen, daß Europa "sich nach
außen abschottet und sich in die Sackgasse von Industriepolitiken begibt"13.
Schwerpunkte in den EG-Beziehungen zu überseeischen Ländern bilden: die
externe Dimension des europäischen Binnenmarktes; das Antidumping; das
spannungsvolle "Dreieck" aus Handels-, Industrie- und Wettbewerbspolitik, und
die Verhandlungen im Rahmen der Uruguay-Runde des GATT.

Art. 115 in der Praxis

Mit näherrückendem Binnenmarkt ist die Bedeutung nationaler Handelspolitik in
der EG 1991 weiter gesunken, wie sich an der Entwicklung der Schutzmaßnahmen
gemäß Art. 115 EWGV ablesen läßt. Dieser Vorschrift zufolge kann der innerge-
meinschaftliche Handel mit Drittlandswaren unterbrochen werden, um zu verhin-
dern, daß Importrestriktionen einzelner Mitgliedstaaten gegenüber Drittländern
unterlaufen werden. Im Jahre 1991 genehmigte die EG-Kommission, die hier in
alleiniger Kompetenz entscheidet, nur noch in 48 Fällen entsprechende Schutz-
anträge der Mitgliedstaaten, verglichen mit 79 Fällen im vorangegangenen Jahr;
die Genehmigungsquote — das Verhältnis von genehmigten zu gestellten Anträgen
- sank von 71 auf 59% (vgl. Tab. 1). Die betroffenen Handelspartner waren
wiederum vorwiegend ostasiatische Länder, mit China an der Spitze, und Bana-
nenexporteure aus dem Dollarraum. Unter den Produkten ragten erneut die
Textil- und Bekleidungserzeugnisse hervor, auf die zwei Drittel aller Schutz-
maßnahmen entfielen. In diesem Bereich hat auch die Anzahl der Schutzbegehren
nur wenig abgenommen, allerdings hat die Kommission fast die Hälfte aller
Anträge zurückgewiesen, ein Drittel mehr als im Vorjahr (vgl. Tab. 1).

Wenn im kommenden Jahr die Grenzkontrollen in der EG tatsächlich abge-
schafft werden, wird sich die bisher praktizierte gemeinschaftsinterne Unterteilung
der auf EG-Ebene mit einer Vielzahl von Textilexportländern ausgehandelten —
oder einseitig gegenüber ihnen verhängten Importkontingente in nationale
Subquoten nicht mehr wirksam umsetzen lassen; der Textilanteil an den 115er-
Maßnahmen dürfte daher schnell gegen Null tendieren. Inwieweit dies den
Drittlandzugang zum EG-Textilmarkt verbessern wird, bleibt jedoch ungewiß: der
Vorteil des einheitlichen Marktes könnte durch eine restriktive Handhabung der
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Quoten wieder aufgehoben werden, und das Ausmaß der Beschränkungen selbst
wird entscheidend vom Ausgang der Uruguay-Runde bestimmt, die den Textilsek-
tor wieder in das GATT zurückführen und endgültig mit den Sonderregelungen
des Welttextilabkommens (WTA) Schluß machen soll. Wegen der andauernden
Stagnation der multilateralen Verhandlungen wurde der Fortbestand dieser
"Hydra des Protektionismus"14 aber zunächst bis zum 31. Dezember 1992 gesichert.
Bis zu diesem Zeitpunkt hat auch die EG ihre bilateralen Abkommen mit 24
WTA-Ländern aus Osteuropa, Asien und Lateinamerika einschließlich der Quo-
ten und sonstigen Einfuhrregelungen gegenüber diesen Staaten verlängert15.

Tabelle 1: Schutzmaßnahmen gemäß Art.

Mitgliedstaaten
Spanien
Italien
Frankreich
Großbritannien
Irland
Portugal

EG insgesamt

Handelspartner
China
Südkorea
Japan
Pakistan
Hongkong
Taiwan
Dollarzone

Produkte
Textil
Agrar
Sonstige

Zahl

1990

33
20
46

1
10

1

111

32
17
10
7

19
11
4

69
4

39

Quelle: EG-Kommission.

der Anträge

1991

47
15
11
2
5
1

81

19
19
7
5

11
5
3

62
3

16

115 EWGV, 1990 1991

Zahl der Genehmi-
gungen

1990

16
18
37

1
5
1

78

21
13
10
6

10
6
4

48
4

27

1991

20
14
10
2
1
1

48

14
9
6
5
4
3
3

32
3

13

Genehmigungsquote
(9

1990

49
90
80

100
50

100

71

66
77

100
86
53
55

100

70
100
69

1991

43
93
91

100
50

100

59

74
47
86

106
36
60

100

52
100
81

Ähnlich wie die Textilpolitik müßte auch die Bananenpolitik in der EG eigentlich
vom Binnenmarkt aus den Angeln gehoben werden, doch wollen die Zwölf die
krummen Euro- und AKP-Früchte von den Kanarischen und Karibischen Inseln,
Madeira und Kreta nicht zugunsten der "Dollarbananen" aus Mittel- und Süd-
amerika verkommen lassen. Für letztere hat die EG-Kommission daher ein System
gemeinschaftlicher Importquoten vorgeschlagen, das zusammen mit einem ein-
heitlichen Zoll in Höhe von 20% von 1993 an die bestehenden nationalen Ein-
fuhrregelungen ersetzen und die eher kleinbäuerlichen Erzeuger in der Gemein-
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schaft, ihren überseeischen Gebieten und assoziierten Ländern vor einem Ver-
drängungswettbewerb seitens der in vielfacher Hinsicht deutlich überlegenen
amerikanischen Früchtemultis bewahren soll. Mit den multilateralen Handels-
regeln des GATT läßt sich dies allerdings kaum vereinbaren. Opfer der geplanten
Lösung wären vor allem die Verbraucher in Deutschland, speziell in Ostdeutsch-
land, die gegenwärtig rund ein Drittel aller in die EG importierten Bananen
verzehren, frei von Zöllen und sonstigen Einfuhrbeschränkungen.

Bananen sind nicht das einzige Produkt, bei dem nationale Importrestriktionen
auf die Gemeinschaftsebene verlagert werden. Bei Schuhen ist dies bereits ge-
schehen. Hier haben Frankreich und Italien die bis Ende 1990 praktizierten
bilateralen Quoten gegenüber Anbietern aus dem Fernen Osten erst aufgehoben,
nachdem Südkorea und Taiwan sich zur Selbstbeschränkung gegenüber der
gesamten Gemeinschaft verpflichtet hatten und der chinesische Schuhexport in
die EG durch Antidumpingzölle gebremst worden war16. Zusätzlich hat die
Kommission im Frühjahr 1992 vorgeschlagen, den Import chinesischer Schuhe
durch eine EG-weite Quote zu begrenzen17.

Schutz der Automobilindustrie

Größeren Aufmerksamkeitswert haben indessen die steigenden Verkaufszahlen
japanischer Automobile in Europa erzielt, die — ähnlich wie die Bananen —
derzeit noch auf einzelstaatlicher Ebene durch bilaterale Einfuhrregelungen
unterschiedlicher Art begrenzt werden und bis zum Ende des Jahrzehnts bestimm-
te Obergrenzen in der gesamten EG nicht überschreiten sollen. Mit sanftem
Druck hat die Kommission im Jahre 1991 in diesem Sektor auf eine vorsichtige
Öffnung der am stärksten abgeschirmten nationalen Märkte hingewirkt. So mußte
Italien etwa einen erhöhten indirekten Autoimport aus Japan zulassen; nur unter
dieser Bedingung erhielt das Land die Genehmigung zur Einfuhrkontrolle gemäß
Art. 115. Für 1992 wurde das indirekte Importkontingent weiter aufgestockt, von
22.000 auf 27.000 Fahrzeuge; dem steht eine von 2.800 auf 3.500 erhöhte direkte
Einfuhrquote gegenüber. Auch Spanien, das den direkten Import japanischer
Autos auf lediglich 1.200 Einheiten begrenzt, muß 1992 ein Vielfaches dieser
Menge — 12.860 Fahrzeuge — auf indirektem Wege hereinlassen. In beiden Län-
dern übersteigt freilich die tatsächliche Nachfrage nach indirekten Importen das
Angebot um einen noch erheblich höheren Faktor.

Im Sommer 1991 kamen die EG-Kommission und das japanische Industrie- und
Handelsministerium (Miti) nach jahrelangen Verhandlungen schließlich über das
künftige, ab 1993 anzuwendende, gemeinschaftliche Automobilregime gegenüber
Japan überein, das aber, wie sich bald herausstellte, unterschiedlich interpretiert
wird18. Der Vereinbarung zufolge sollen die für die Automobilnachfrager außer-
ordentlich kostspieligen nationalen Handelsschranken gegenüber Japan in Frank-
reich, Großbritannien, Italien, Portugal und Spanien19 schrittweise abgebaut wer-
den und der Direktimport aller EG-Länder aus Japan im Jahre 1999 in etwa auf
dem Niveau von 1990 (rund 1,2 Mio. Pkw, Kombifahrzeuge und Kleinlaster bis zu
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5 Tonnen) liegen. Importe japanischer Fabrikate aus den USA bleiben von Re-
striktionen verschont, nachdem die Amerikaner für ein Zuwiderhandeln bereits
vorsorglich harte Sanktionen angedroht hatten. Hinsichtlich der japanischen
Automobilfabriken in Europa wird in einer einseitigen Erklärung der EG "an-
genommen", daß aus diesen "transplants", für die ein "local content" nicht vor-
geschrieben wird, gegen Ende des Jahrzehnts etwa 1,2 Mio. Fahrzeuge (1990:
257.000) rollen werden. Tatsächlich könnte die Zahl erheblich höher liegen,
weshalb Japan sie weder als verbindliche Größe anerkennt, noch sähe Japan sich
bei einem Überschreiten der Zahl verpflichtet, die Direktimporte entsprechend zu
reduzieren, worauf insbesondere Frankreich insistiert20. Kein Konsens besteht
auch darüber, wie bei Abweichungen der tatsächlichen von der geschätzten
Nachfrage zu verfahren ist. Unklar bleibt schließlich, wie das Eindringen japani-
scher Autos — einschließlich der in Europa hergestellten? — in die bisher geschütz-
ten Märkte kanalisiert werden kann, ohne die Kontrolle an den Binnengrenzen
aufrechtzuerhalten. Nicht leichter wird dieses Steuerungsproblem durch die
bevorstehende Einführung einer EG-einheitlichen Typenzulassung für Automobi-
le, nachdem die noch ausstehenden technischen Harmonisierungsrichtlinien am
19. Dezember 1991 schließlich verabschiedet worden sind. Damit wird den einzel-
nen Mitgliedstaaten ein wirkungsvolles Kontrollinstrument aus der Hand genom-
men. Allerdings werden Autos auch in Zukunft von den nationalen Kraftfahrzeug-
ämtern registriert, so daß Spielraum für administrativen Protektionismus auf
einzelstaatlicher Ebene verbleibt. Durch den Beschluß von Maastricht, an Art. 115
EWGV auch nach 1992 festzuhalten, wird der Einsatz solcher und ähnlicher
(auch privatwirtschaftlicher) Instrumente — und ihre Wahrung gegenüber Zugrif-
fen aus Brüssel — nicht nur in der Automobilindustrie geradezu herausgefordert.
Ob die EG-Kommission ihre Ankündigung wahrmacht, den umstrittenen Artikel
"äußerst restriktiv" anzuwenden, so daß "bereits 1992 nichts mehr in Sachen '115'
passieren (wird)"21?

Gefährliches Antidumping

Im Unterschied zu Art. 115, der Schutzmaßnahmen gegen "faire" Auslandskon-
kurrenz erlaubt, finden die Instrumente zur Abwehr vermeintlich "unfairer"
Handelspraktiken wachsenden Zulauf. Dabei steht die Antidumpingpolitik weit im
Vordergrund. Die Zahl der 1991 eingeleiteten neuen Verfahren gegen ausländi-
sche Unternehmen, die angeblich in der EG ihre Ware erheblich billiger ver-
kaufen als im eigenen Land und so der inländischen Industrie Schaden zufügen,
hat zwar gegenüber dem Vorjahr kräftig abgenommen — von 43 auf 20 —, doch ist
dies im wesentlichen eine "technische" Reaktion auf die ungewöhnlich starke
Häufung neuer Fälle im Verlauf des Jahres 1990. Überdies hat das Tempo der
Neueröffnungen in der zweiten Hälfte von 1991 wieder deutlich zugenommen. Am
Ende des Jahres waren insgesamt 143 Antidumpingmaßnahmen in Kraft, eine
beträchtliche Steigerung gegenüber 1990 (mit 130 Maßnahmen).
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Überwiegend werden Strafzölle verhängt, die nicht selten mehr als 50% des
Einfuhrpreises betragen. Neben diesem "harten" Instrument hat das "weiche"
Mittel der Selbstbeschränkung, bei dem der Exporteur "freiwillig" den Preis
erhöht und die Gemeinschaft auf die Zolleinnahmen verzichtet, immer mehr an
Bedeutung verloren (vgl. Tab. 2). Die Antidumpingmaßnahmen der Gemeinschaft
— insbesondere in ihrer "harten" Variante — richten sich hauptsächlich gegen
Unternehmen aus drei Ländern: Japan, China und — mit deutlichem Abstand —
Südkorea. Fast die Hälfte aller Ende 1991 erhobenen Strafzölle trifft Importe von
diesen Handelspartnern. Mehr als zwei Drittel der im Jahre 1991 neu eingeführ-
ten Zölle entfallen auf die drei ostasiatischen Länder, während es von 1980 bis
1991 insgesamt nur ein Drittel waren.

Auffällig ist auch, daß ostasiatische Hersteller die Adressaten sämtlicher
Antidumpingmaßnahmen der EG gegen elektronische Produkte wie Halbleiter,
Computerdrucker, elektronische Schreibmaschinen und Waagen, Videorecorder
und -kassetten, CD-Spieler und Farbfernseher sind. Das Gewicht dieser — indu-
striepolitisch besonders "sensiblen" — Erzeugnisse in der Antidumpingpolitik hat
spürbar zugenommen. Im Jahre 1991 waren sie Gegenstand eines Viertels aller
von der Kommission eingeleiteten Antidumpinguntersuchungen — gleichauf mit
"klassischen" Antidumpingwaren wie Chemie- und Stahlprodukten —, gegenüber
lediglich 3% in allen Jahren seit 198022.

Tabelle 2: Antidumping in der EG

Japan
China
Jugoslawien
CSFR
USA

DDR
UdSSR
Südkorea
Brasilien
Rumänien

Spanien
Türkei
Polen
Ungarn
Taiwan

Welt

1 Anzahl der

Eingeleitete Un-
tersuchungen

1980
- 9 1

37
34
32
26
26

23
23
22
21
21

20
20
17
17
11

447

Fälle,

1990

3
4
3
—
1

—

2
5
4
-

—
7
—
-
1

43

1991

5
4
1
1

-

—
1
1

-
-

—
1
2
1
2

20

einschließlich

Quelle: EG-Kommission.

1980-1991

Abgeschlossene
Untersuchungen

1980
-91

39
31
30
33
30

27
28
20
21
27

26
14
20
18
8

473

1990

3
8
3
2
-

—
-
6
—
4

-
1
2
2
1

43

1991

5
6
3
—
1

—
2
4
1

-

—
4
-
-
-

20

Verhängung von
Strafzöllen

1980
- 9 1

18
17
7
2

15

5
9
9
8
2

5
5
-
-
4

134

1990

3
6
1

—
-

—
—
3
-
1

-
—
-
-
1

18

Antisubventionsmaßnahmen.

1991

5
6
-
—
1

—
-
2
-
-

-
1

-

19

Selbstbeschränkung
des Exporteurs

1980
-91

9
9

11
25

8

17
12
3
7

20

10
6

16
11

1

198

1990

—
—
-
1
-

—
—
1
—
1

—
—
1
-
-

9

1991

—
—
2
—
-

—
-
—
1
-

-
2
-
-
-

5
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Erstmals wurde 1991 die Zusatzzollvorschrift aktiviert, die im August 1988 in die
EG-Antidumpingzollverordnung eingeführt worden war und es ermöglicht, beste-
hende Antidumpingzölle zu erhöhen, wenn der Exporteur sie "trägt", d. h. seinen
Preis nicht entsprechend anhebt.

Auf Eis gelegt bleibt demgegenüber die "Schraubenzieherregelung" vom Juni
1987, seit ein multilateraler Sachverständigenausschuß im März 1990 befand, die
EG-Praxis, auch Montagebetriebe ausländischer, bereits mit Zöllen "vorbestrafter"
Unternehmen einer Antidumpingabgabe zu unterziehen, verstieße gegen den
GATT-Grundsatz der Gleichstellung ausländischer mit inländischen Waren auf
dem Gebiet der inneren Abgaben und Rechtsvorschriften (Art. 3 des GATT) und
wäre auch durch den Ausnahme-Artikel 20 des Allgemeinen Zoll- und Handels-
abkommens nicht gedeckt. Die Gemeinschaft hat den von Japan initiierten Panel-
Spruch zwar nicht anerkannt (allerdings am 16. Mai 1990 im GATT-Rat passieren
lassen) und erklärt, sie werde auch weiterhin gegen eine Umgehung ihrer Anti-
dumpingbestimmungen einschreiten, solange keine akzeptable multilaterale
Lösung des Problems gefunden sei23; faktisch ist dies jedoch, vor allem wohl mit
Rücksicht auf die Verhandlungen der Uruguay-Runde, nicht geschehen.

Indes konnten sich die Hauptanwender und -betroffenen von Antidumpingmaß-
nahmen in der Uruguay-Runde nicht auf ein neues Regelwerk für das Antidum-
ping selbst und die Einführung von Vorschriften zur Verhinderung seiner Umge-
hung einigen. Ähnlich wie im Agrarsektor hat daher auch hier der Generaldirek-
tor des GATT, Arthur Dunkel, seinerseits am 20. Dezember 1991 einen Kompro-
mißvorschlag unterbreitet, der beiden Seiten etwas bringt, aber keine zufrieden-
stellt. Die Gemeinschaft bemängelt vor allem, daß die von Dunkel vorgeschlage-
nen Modalitäten der Dumping-Messung zu einer deutlichen Senkung der Dum-
pingspanne führen würden und daß ein Vorgehen gegen "Schraubenzieherfabri-
ken" — durch Zollerhebung auf importierte Teile und Komponenten — nur dann
erlaubt werden soll, wenn entweder die dort verwendeten Vorprodukte zu minde-
stens 70% ihrer Kosten (gegenüber 60% in der bestehenden EG-Regelung) aus
dem Exportland stammen oder die Wertschöpfung des Montagebetriebes selbst
25% der gesamten Ab-Werk-Kosten des Produktes nicht übersteigt24.

Festzustellen bleibt, daß eine Annäherung der Antidumpingpraxis in der EG an
die Kriterien der Wettbewerbspolitik, als deren "internationaler Arm" sich das
Antidumping versteht, nicht in Sicht ist. Vielmehr sind die zuständigen Generaldi-
rektionen in der EG-Kommission auf eine deutliche gegenseitige Abgrenzung
ihrer Kompetenzen bedacht. Ändern ließe sich dies wohl nur, wenn eine Art
wettbewerbspolitischer Klausel in das Antidumpingrecht eingebaut würde.

Wettbewerb und internationale Wettbewerbsfähigkeit

Diskutiert wird in der EG aber eher eine umgekehrte Relativierung: die Wett-
bewerbspolitik soll verstärkt auf industriepolitischen Kurs gebracht werden, etwa
durch Fusion der Generaldirektionen III (Industrie) und IV (Wettbewerb).
Solches verlangt vor allem Frankreich, mit kräftiger Unterstützung durch Italien
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und das Europäische Parlament3. Konkret wird in Fusionsfällen eine industriepo-
litische Vor- (oder Parallel-)Prüfung gefordert, die verhindern soll, daß rein
wettbewerbsorientierte Verbotsentscheidungen die europäische Industrie in der
globalen Auseinandersetzung mit Japan und Amerika schwächen. Für die Anhän-
ger einer unverfälschten Wettbewerbspolitik, vorwiegend in Deutschland, Groß-
britannien, Dänemark und den Niederlanden zu Hause, bilden demgegenüber
Wettbewerb und internationale Wettbewerbsfähigkeit kein Gegensatzpaar; in
ihrer Sicht ist effektiver Wettbewerb vielmehr der beste Garant für ökonomische
Vitalität, während man mit der Zulassung monopolistischer Strukturen der
Wettbewerbsfähigkeit einen "Bärendienst" erweise, so EG-Kommissar Brittan26.

Die ordnungspolitische Kontroverse brach im Herbst 1991 in voller Schärfe aus,
nachdem die Kommission die Übernahme des kanadischen Flugzeugbauers
DeHavilland durch ein Konsortium europäischer Hersteller untersagt hatte. Nach
52 Fällen war dies die erste eindeutig negative Entscheidung seit Bestehen der
Fusionsverordnung vom 21. September 1990, die in den Augen ihrer Kritiker
damit gründlich diskreditiert war und einer kräftigen industriepolitischen Farb-
gebung bedarf. Die von ihnen mit Vehemenz betriebene Verschärfung der "fran-
zösischen Klausel" in Art. 2 dieser Verordnung, derzufolge die Kommission bei
der Prüfung von Zusammenschlußvorhaben "die Entwicklung des technischen und
wirtschaftlichen Fortschritts" berücksichtigen muß, haben die Industriepolitiker
indessen nicht erreicht; auch ist das kommissionsinterne Entscheidungsverfahren
anscheinend nicht wesentlich (im Sinne einer frühen Beteiligung aller interessier-
ten Ressorts) geändert worden; immerhin gelang es den Dirigisten aber, die
Industriepolitik in den Unionsvertrag von Maastricht "einzuschleusen" und ihr so
gewissermaßen Verfassungsrang zu verleihen.

Mit dem neuen Art. 130 EWGV werden die Weichen für "spezifische Maßnah-
men" der EG gestellt, die dafür sorgen sollen, "daß die notwendigen Voraus-
setzungen für die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie der Gemeinschaft gewähr-
leistet sind". Damit wächst auch das außenwirtschaftliche Konfliktpotential,
wenngleich mit dem Erfordernis der einstimmigen Beschlußfassung eine Bremse
eingebaut wurde. Einer dieser Konflikte, der Streit mit den USA über die Airbus-
Subventionen, wurde nach erbitterten Auseinandersetzungen schließlich am 1.
April 1992 entschärft27. Dennoch bleibt das transatlantische Verhältnis gespannt:
— Ein Stein des Anstoßes ist das öffentliche Beschaffungswesen; hier rechnen die

USA vor allem mit einer Diskriminierung amerikanischer Hersteller von
Telekommunikations- und Kraftwerksausrüstungen, wenn ab 1993 die Handels-
schranken für Produkte mit einem europäischen Wertschöpfungsanteil von
mindestens 50% beseitigt werden28.

— Der seit Jahren schwelende Streit über die EG-Subventionen für Ölsaaten
droht zum "Soja-Krieg" zu eskalieren, nachdem die USA im Juni 1992 prohibiti-
ve Strafzölle auf ein Viertel aller amerikanischen Agrarimporte aus Europa für
den Fall angekündigt haben, daß die EG ihre Sanktionen nicht abbaut.

— Aufgrund der "Europa-Abkommen" der EG mit osteuropäischen Ländern
fürchten die USA, von diesen Märkten ausgesperrt zu werden.
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— Die Gemeinschaft wittert ihrerseits Exklusivdeals zwischen den USA und Japan
zu ihren Lasten, etwa bei Chips, Autos und Autoteilen.

— Auf die alljährliche Handelssünderliste der USA hat die Kommission 1992 wie
in den Vorjahren mit einem umfangreichen — und erweiterten — Katalog der
Hindernisse für europäische Anbieter auf dem US-Markt geantwortet.

Unterdessen wird die Uruguay-Runde weiter durch die Agrarfrage blockiert,
nachdem die EG zunächst auf der Brüsseler "Abschluß"-Konferenz vom Dezem-
ber 1990 dem Hellström-Plan und ein Jahr später auch dem Kompromißvorschlag
von Arthur Dunkel nicht zustimmen mochte. Die Hoffnungen richten sich nun
darauf, daß die im Mai 1992 endlich eingeleitete — von einigen Mitgliedstaaten
aber schon wieder in Frage gestellte — Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik den
langersehnten Durchbruch ermöglichen wird.
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